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Strafprozessrecht 
Procédure pénale 

Strafprozessrecht – Rechtsmittel – KGE (Einzelrichter der I. Straf-
rechtliche Abteilung) vom 12. Februar 2024, X. c. Staatsanwalt-
schaft – TCV P2 23 71 

Revision eines Strafurteils (Art. 410 ff. StPO) 

- Allgemeines: Zuständigkeit zur Behandlung eines Revisionsgesuches (E. 1.1); Vo-
raussetzungen der Revision (E. 1.2); Revisionsverfahren (E. 1.3).  

- Rechtsmissbrauch bei einem Revisionsgesuch, welches sich auf Tatsachen stützt, 
welche dem erstinstanzlich urteilenden Gericht nicht bekannt sein konnten, weil der 
Verurteilte sie im Vorverfahren ohne schützenswerten Grund verschwiegen hatte und 
der Hauptverhandlung unentschuldigt ferngeblieben war (E. 1.4 und 1.5). 

- Eine Ausreise ist einem mit einer Schweizerin verheirateten Verurteilten zumutbar, 
wenn das Ehepaar gemeinsam während einiger Zeit in dessen Herkunftsland gelebt 
hat (E. 2). 

Révision d'un jugement pénal (art. 410 ss CPP)  

- Généralités : autorité compétente pour traiter une demande de révision (consid. 1.1) ; 
conditions de la révision (consid. 1.2) ; procédure de révision (consid. 1.3).  

- Abus de droit dans le cas d'une demande de révision qui se fonde sur des faits qui ne 
pouvaient pas être connus du tribunal qui a statué en première instance, parce que le 
condamné les a dissimulés, sans motif digne de protection, au cours de la procédure 
préliminaire et qu’il a fait défaut, sans excuse, aux débats (consid. 1.4 et 1.5). 

- L’expulsion d'une personne condamnée et mariée avec une Suissesse est acceptable 
si le couple a vécu ensemble pendant un certain temps dans le pays d'origine de 
l’auteur (consid. 2). 

 

Verfahren und Sachverhalt (gekürzt)  
 

A.  Mit Urteil vom 15. März 2021 verurteilte das Kreisgericht Oberwallis 
für den Bezirk Visp X. wegen qualifizierter Widerhandlung gegen das 
BetmG im Sinne von Art. 19 Abs. 1 Bst. c und g i.V.m. Art. 19 Abs. 2 
Bst. a und b BetmG, Gehilfenschaft zum Diebstahl im Sinne von Art. 
139 Ziff. 1 i.V.m. Art. 25 StGB sowie mehrfacher Widerhandlung gegen 
das Personenbeförderungsgesetz im Sinne von Art. 57 Abs. 3 PBG zu 
einer Freiheitsstrafe von 23 Monaten, einer Busse von Fr. 255.00 und 
verwies ihn für 7 Jahre des Landes. X. war an der erstinstanzlichen 
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Hauptverhandlung unentschuldigt abwesend und es musste ein Abwe-
senheitsverfahren durchgeführt werden, bei dem er durch einen amtli-
chen Verteidiger vertreten war.  

Auf die vom amtlichen Verteidiger erhobene Berufung trat das Kantons-
gericht mit Entscheid vom 16. Juni 2021 (Verfahren P1 21 34) nicht ein, 
weil zwischen dem Beschuldigten und dem Verteidiger kein Kontakt 
mehr bestand, womit das erstinstanzliche Urteil rechtskräftig wurde. 

B.  Mit Eingabe vom 23. November 2023 beantragte X. die Revision 
des erstinstanzlichen Urteils mit Bezug auf den Landesverweis. Entge-
gen den Erwägungen des Gerichts sei er bereits damals mit einer 
Schweizerin verheiratet gewesen, was das Kreisgericht nicht berück-
sichtigt habe. (…) Auf Nachfrage des Kantonsgerichts erklärte der Ge-
suchsteller mit Eingabe vom 2. Dezember 2023, seine Ehefrau im April 
2018 in Sitten kennengelernt zu haben und mit ihr eben da zusammen-
gezogen zu sein. Am 31. Oktober 2019 seien sie nach Algerien über-
siedelt, um dort zu heiraten, und hätten danach zwei Jahre dort gelebt. 
Seine Ehefrau sei im Juli 2022 wieder in die Schweiz zurückgekehrt 
und er sei ihr im Oktober 2022 gefolgt. Diese Angaben wurden von der 
Ehefrau in einem Brief vom 1. Dezember 2023 im Wesentlichen bestä-
tigt. Aus dem beigezogenen Besucherjournal des Gefängnisses ergibt 
sich, dass der Gesuchsteller in etwa einmal pro Woche von seiner Ehe-
frau besucht wird.  

 

Aus den Erwägungen 
 

1.1  Gemäss Art. 21 Abs. 1 lit. b StPO in Verbindung mit Art. 14 Abs. 2 
EGStPO ist für die Beurteilung eines Revisionsgesuchs und damit auch 
für die Vorprüfung desselben ein Kantonsrichter zuständig, wenn das 
zu revidierende Urteil (oder der zu revidierende Strafbefehl) als Haupt-
strafe eine Busse, eine Geldstrafe, gemeinnützige Arbeit oder eine be-
dingte Freiheitsstrafe zum Inhalt hat und sofern nicht eine 
vorausgehende bedingt erlassene Strafe widerrufen wurde. Darüber 
hinaus fallen offensichtlich unzulässige oder unbegründete Begehren 
in die Zuständigkeit des Einzelrichters (Art. 20 Abs. 1 RpflG). 
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1.2  Wer durch ein Strafurteil beschwert ist, kann nach Art. 410 Abs. 1 
lit. a StPO die Revision verlangen, wenn neue, vor dem Entscheid ein-
getretene Tatsachen oder neue Beweismittel vorliegen, die geeignet 
sind, einen Freispruch oder eine wesentlich mildere Bestrafung der ver-
urteilten Person herbeizuführen. Unter Tatsachen sind Umstände zu 
verstehen, die im Rahmen des dem Urteil zu Grunde liegenden Sach-
verhalts von Bedeutung sind. Mit Beweismitteln werden Tatsachen 
nachgewiesen (BGE 137 IV 59 E. 5.1.1). Tatsachen und Beweismittel 
sind neu, wenn das Gericht im Zeitpunkt der Urteilsfällung keine Kennt-
nis von ihnen hatte, das heisst, wenn sie ihm nicht in irgendeiner Form 
unterbreitet worden sind (BGE 137 IV 59 E. 5.1.2; 130 IV 72 E. 1). Neue 
Tatsachen und Beweismittel sind erheblich, wenn sie geeignet sind, die 
tatsächlichen Feststellungen, auf die sich die Verurteilung stützt, zu er-
schüttern, und wenn die so veränderten Tatsachen einen deutlich güns-
tigeren Entscheid zugunsten des Verurteilten ermöglichen (BGE 137 IV 
59 E. 5.1.4; 130 IV 72 E. 1). Die Revision ist zuzulassen, wenn die Ab-
änderung des früheren Urteils wahrscheinlich ist. Der Nachweis einer 
solchen Wahrscheinlichkeit darf nicht dadurch verunmöglicht werden, 
dass für die neue Tatsache ein Beweis verlangt wird, der jeden begrün-
deten Zweifel ausschliesst (BGE 116 IV 353 E. 4e).  

1.3  Das Revisionsverfahren gemäss StPO gliedert sich grundsätzlich 
in zwei Phasen, nämlich eine Vorprüfung (Art. 412 Abs. 1 und 2 StPO) 
sowie eine materielle Kontrolle der geltend gemachten Revisions-
gründe (Art. 412 Abs. 3 und 4 sowie Art. 413 StPO). Es handelt sich 
dabei um ein zweistufiges Verfahren, für welches das Berufungsgericht 
zuständig ist (Art. 412 Abs. 1 und 3 StPO). Gemäss Art. 412 Abs. 2 
StPO tritt das Gericht auf das Revisionsgesuch nicht ein, wenn es of-
fensichtlich unzulässig oder unbegründet ist oder es mit den gleichen 
Vorbringen schon früher gestellt und abgelehnt wurde. Bei dieser vor-
läufigen und summarischen Prüfung sind grundsätzlich die formellen 
Voraussetzungen zu klären. Das Gericht kann jedoch auf ein Revisi-
onsgesuch auch nicht eintreten, wenn die geltend gemachten Revisi-
onsgründe offensichtlich unwahrscheinlich oder unbegründet sind 
(Bundesgerichtsurteile 6B_1193/2017 vom 15. März 2018 E. 1.1.1 ff., 
6B_350/2017 vom 6. November 2017 E. 1.2.2 und 6B_791/2014 vom 
7. Mai 2015 E. 2.2 m.w.N., nicht publiziert in BGE 141 IV 298).  

1.4  Ein Gesuch um Revision eines Strafurteils muss als missbräuchlich 
qualifiziert werden, wenn es sich auf Tatsachen stützt, die dem Verur-
teilten von Anfang an bekannt waren, die er ohne schützenswerten 
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Grund verschwieg und die er in einem ordentlichen Verfahren hätte gel-
tend machen können. Demgegenüber kann die Revision in Betracht 
kommen wegen wichtiger Tatsachen oder Beweismittel, die der Verur-
teilte im Zeitpunkt, als das Strafurteil erging, nicht kannte oder die 
schon damals geltend zu machen für ihn unmöglich war oder keine Ver-
anlassung bestand (BGE 130 IV 72 E. 2.3; Bundesgerichtsurteil 
6B_791/2014 vom 7. Mai 2015 E. 2.3 m.w.N., nicht publiziert in BGE 
141 IV 298). Rechtsmissbrauch ist nur mit Zurückhaltung anzunehmen. 
Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob unter den gegebenen Umstän-
den das Revisionsgesuch dazu dient, den ordentlichen Rechtsweg zu 
umgehen (vgl. BGE 130 IV 72 E. 2.2 und E. 2.4; Bundesgerichtsurteil 
6B_791/2014 vom 7. Mai 2015 E. 2.3 m.w.N., nicht publiziert 
in BGE 141 IV 298).  

1.5  Der Gesuchsteller war an der Hauptverhandlung des Kreisgerichts 
unentschuldigt abwesend und hat auch den Kontakt zu seinem amtli-
chen Verteidiger ohne erkennbaren Grund abgebrochen. Wie sich sei-
nen Eingaben entnehmen lässt, lebte der Gesuchsteller im fraglichen 
Zeitraum in Algerien. Dies hätte ihn aber grundsätzlich nicht daran ge-
hindert – allenfalls unter Zusicherung des freien Geleits – an der erst-
instanzlichen Hauptverhandlung teilzunehmen oder das Kreisgericht 
zumindest über seinen Verteidiger von seiner stattgehabten Ehe-
schliessung in Kenntnis zu setzen. Gründe, weshalb ihm dies nicht 
möglich gewesen sein soll, macht er keine geltend. Bei einer Teilnahme 
an der Hauptverhandlung wäre er zudem auch zu seinen persönlichen 
Verhältnissen und seinem Zivilstand befragt worden, sodass diese 
neue, dem Gesuchsteller bereits bekannte Tatsache zweifellos in den 
Prozess eingebracht worden wäre. Auch die Berufung des Gesuchstel-
lers scheiterte letztlich daran, dass er den Kontakt zu seinem amtlichen 
Verteidiger abgebrochen hatte und diesem keine Instruktionen mehr er-
teilen wollte. Mit dem Revisionsgesuch versucht er nun nachträglich, 
nachdem er aufgrund des rechtskräftigen Strafurteils verhaftet und in 
den Strafvollzug versetzt wurde, das Urteil des Kreisgerichts in Frage 
zu stellen. Sein Verhalten, sich der Schweizer Strafjustiz zunächst be-
wusst zu entziehen, um dann im Fall einer Verhaftung altbekannte, aber 
verschwiegene Tatsachen geltend zu machen, muss als rechtsmiss-
bräuchlich qualifiziert werden. Entsprechend ist das Revisionsgesuch 
offensichtlich unzulässig und darauf nicht einzutreten. 
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2.  Selbst wenn auf das Revisionsgesuch einzutreten wäre, wäre dieses 
abzuweisen. Der Gesuchsteller stellt die durch das Kreisgericht ausge-
fällten Schuldsprüche mit seinem Revisionsgesuch nicht in Frage. Da-
mit bleibt ein Fall der obligatorischen Landesverweisung nach Art. 66a 
StGB bestehen und es wäre nur zu prüfen, ob die Tatsache, dass der 
Verurteilte mit einer Schweizerin verheiratet ist, zu einer persönlichen 
Härte führt oder führen könnte. Dabei ist der Schutz des Familienlebens 
nach Art. 8 EMRK zu beachten. Diese Bestimmung bietet jedoch keinen 
absoluten Schutz vor einer Landesverweisung, sondern es ist neben 
dem Verurteilten auch für seine Ehefrau und die weitere Kernfamilie die 
Frage zu beantworten, ob ihnen eine gemeinsame Ausreise mit dem 
Verurteilten zugemutet werden kann. Ist dies der Fall, so ist der Schutz-
bereich von Art. 8 EMRK nicht berührt (Bundesgerichtsurteil 
6B_1245/2021 vom 8. Juni 2022 E. 2.4.5 m.w.N.). 

Vorliegend führen die Eheleute beide selbst aus, während zwei Jahren 
gemeinsam in der Heimat des Gesuchstellers gelebt zu haben. Allein 
dies zeigt schon auf, dass ein gemeinsames Eheleben auch in Algerien 
möglich wäre und der Ehefrau auch zuzumuten ist. Die neu geltend ge-
machten Tatsachen erweisen sich damit auch ungeeignet, Das vo-
rinstanzliche Urteil bezüglich des Landesverweises in Frage zu stellen. 
Soweit auf das Revisionsgesuch eingetreten werden könnte, erweist es 
sich nach dem Gesagten als offensichtlich unbegründet, weshalb es in 
einzelrichterlicher Kompetenz abzuweisen wäre. 


